
Öffentliche Bekanntmachung 

der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse des Kreistages 
des Landkreises Altenburger Land   

Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land hat in seiner 28. Sitzung am 13. Juni 
2018 folgende Beschlüsse gefasst.  

 
Beschluss Nr. 256: 
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt dem in der 
Gesellschafterversammlung der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH 
am 25.04.2018 unter Gremienvorbehalt gefassten Beschluss zum Jahresabschluss 
2017 zu und beschließt:  

1 der geprüfte Jahresabschluss wird für das Geschäftsjahr 2017 festgestellt.  
2 Der Jahresüberschuss in Höhe von 476.364,96 € wird auf neue Rechnung 

vorgetragen.  
3 Der Geschäftsführung, Herrn Stephan Bog sowie Frau Tatjana Bonert, wird 

Entlastung erteilt.  

 
Beschluss Nr. 257: 
Der Kreistag beschließt, die Dienstaufwandsentschädigung für den zum 1. Juli 2018 
gewählten Landrat, Herrn Uwe Melzer, auf monatlich 265,00 Euro festzusetzen.  

 
Beschluss Nr. 258: 
Der Kreistag beschließt die Verwaltungsrichtlinie zur Gewährung der Leistungen für 
Unterkunft und Heizung im Rahmen des § 22 SGB II und § 35 SGB XII des 
Landkreises Altenburger Land – KdU-Richtlinie. 
Die Richtlinie tritt zum 01.07.2018 in Kraft. 
 
 
Beschluss Nr. 259: 
Der Kreistag wählt die in der Anlage aufgeführten Personen als Vertrauensleute für 
den Wahlausschuss beim Amtsgericht Altenburg zur Wahl der Schöffen und 
Jugendschöffen für die am 01.01.2019 beginnende Amtsperiode. 

 
Beschluss Nr. 260: 
Der Kreistag beschließt die in der Anlage befindliche 2. Änderung der Satzung der 
Musikschule des Landkreises Altenburger Land. 

 

Anlagen können im Landratsamt Altenburger Land, Büro des Kreistages, Lindenaustraße 9, 
04600 Altenburg, eingesehen werden.  
 
 
 
Michaele Sojka  
Landrätin 
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